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Die Gliederung des Berichts folgt den vom Stiftungsrat von EVALAG (Evalua-

tionsagentur Baden -Württemberg) zur internen Qualitätssicherung festge-

legten formalen Vorgaben.  

Das erste Kapitel (Zusammenfassung) bündelt die wichtigsten Einschätzun-

gen, Bewertungen und Empfehlungen.  

Das zweite Kapitel erläutert die Grundlagen und Rahmenbedingungen des 

Verfahrens.  

Das dritte Kapitel führt die Einschätzungen, Bewertungen und Empfehlungen 

zu den für die Evaluation relevanten Aspekten unter Bezugnahme auf den je-

weiligen Sachstand genauer aus. Innerhalb der einzelnen Gliederungspunkte 

wurden dabei Sachstandsbeschreibung en von Einschätzungen und Bewer-

tungen sowie von den Empfehlungen inhaltlich und formal getrennt.  

Die Sachstandsbeschreibungen dienen der schnellen inhaltlichen Orientie-

rung über wesentliche Fakten und Zusammenhänge, sie sind jedoch nicht auf 

Vollständigkeit ausgelegt. In unterschiedlichen Zusammenhängen relevante 

Sachverhalte werden ggf. auch mehrfach  benannt, um das Verständnis des 

jeweiligen Abschnitts zu erleichtern.  

Alle Sachstände basieren auf den EVALAG im Rahmen der Evaluation zur Ver-

fügung gestellten Informationen . EVALAG geht dabei grundsätzlich von der 

Verlässlichkeit der Angaben aus, die von den am Begutachtungsverfahren 

Beteiligten gemacht werden.  

EVALAG legt Wert auf die Verwendung einer gendersensiblen Sprache, so 

dass alle Geschlechter oder Identitäten gleichermaßen wertgeschätzt wer-

den. Sofern keine geschlechtsneutrale Formulierung oder eine Beidnennung 

erfolgt, verwendet EVALAG die Schreibung m it Doppelpunkt.  
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Der Landesverband Freie Tanz -  und Theaterschaffende Baden -Württemberg 

e.V. (LaFT BW) wurde 1991  als Interessenvertretung für professionelle Kunst -

schaffende der Freien Szene in Baden -Württemberg  gegründet  und umfasst 

mittlerweile etwa 215 Mitglieder  aller Genres und Rechtsformen . Seit 1993 

vergibt der gemein nützige Verein als Beliehener des Landes Baden-Württem-

berg Fördermittel für die Freie Szene  im Bereich der darstellenden Künste . 

Dafür stellt d as Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden -

Württ emberg (MWK)  bisher  jährlich ca. 1,6 Mio. Euro zur Verfügung, aus de-

nen auch die Geschäftsstelle des LaFT BW vollständig finanziert wird . 

Die i nzwischen acht verschiedene n Förder linien 1 umfassen Gastspielförde-

rung,  Aufführungsförderung, Wiederaufnahmeförderung, Projektförderung,  

Förderung regionaler Festivals , Konzeptionsförderung , Projektförderung im 

Bereich Kulturelle Bildung sowie F örderung von Fort -  und Weiterbildung  und 

decken ein breites Spektrum ab .    

Die vorliegende Evaluation sollte untersuchen,  inwieweit die Förderpro-

gramme den aktuellen Anforderungen und Bedürfnissen der Künstler:innen 

der Freien Szene entsprechen und inwieweit die mit der Landesförderung 

verknüpften Ziele des MWK damit erreicht werden können . Zu m and eren 

sollte  die organisatorische Umsetzung der Förderung durch den LaFT BW be-

trachtet werden , um Optimierungspotenziale zu identifizieren .  

Um eine möglichst umfassende  Bewertungsg rundlage zu gewinnen, die ver-

schiedene Stakeholderperspektiven einbezieht, führte EVALAG eine Doku-

mentenanalyse,  umfangreiche  Datenauswertungen, ein Interview  mit der Ge-

schäftsstelle des LaFT BW sowie eine Online-Befragung  der baden -württem-

bergischen  Künstler:innen der Freien Szene durch . Die Ergebnisse d ieser  

Analysen wurden anschließend in einem von EVALAG moderierten Workshop 

mit Vertreter:innen des LaFT BW und des MWK sowie externen Expert :innen 

der Kulturf örderung  diskutiert  und Handlungsempfehlungen abgeleitet.   

Im Folgenden werden die wesentlichen Befunde der Evaluation dargestellt.   

Weitere Einschätzungen und Empfehlungen sind  (nach Themenbereichen ge-

ordnet) Kapitel III zu entnehm en.  

Folgende Ergebnisse sind  im Hinblick auf die Förderlinien zentral:  

Å Die Förderung durch die Programme des LaFT BW spielt eine entschei-

dende Rolle bei der Unterstützung der Künstler:innen  der Freien Szene 

und damit für den Erhalt und die Weitere ntwicklung der Vielfalt und 

künstlerischen Qualität der kulturellen Landschaft  Baden-Württem-

bergs.   

Å Die Rückmeldungen der  Künstler:innen belegen die hohe Bedeutung 

der Förder programme  für die in den Freien Darstellenden Künsten oft 

 
1 5ƛŜ .ŜƎǊƛŦŦŜ αCǀǊŘŜǊƭƛƴƛŜά ǳƴŘ αCǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳά ǿŜǊŘŜn in diesem Bericht synonym verwendet.  
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prekäre  finanzielle Situation . Sie zeigen, dass die Förderlinien Baden-

Württemberg als Standort für professionell arbeitende Künstler:innen 

attraktiv machen , die Künstler:innen dabei unterstützen, ihre Karriere 

voranzubringen, Planungssicherheit bieten und es ihnen ermöglichen 

Projekte umzusetzen  und Auftritte zu realisieren , die anderenfalls nicht 

möglich wären . Zudem erhöhen sie  nach Einschätzung der Künstler:in-

nen die Sichtbarkeit und Relevanz der Freien Szene .    

Å Zugleich  wird auch deutlich, dass die K ünstler:inn en einen hohen Be-

darf nach langfristigeren und flexibleren Förderungen  haben, de m das 

aktuell eher kleinteilig konzipierte Förderportfolio nicht gerecht  wird , 

sowie nach einer höhere n finanzielle n Ausstattung der Förderungen .  

Es wird daher empfohlen, die Förderprogramme  langfristig  umzustrukturieren  

und die bisherigen acht Förderlinien in drei Förderprogrammen zusammen zu-

fassen :  

Å Die bewährte mehrjährige  Konzeptionsförderung  sollte bestehen blei-

ben  und zeitlich sowie  finanziell  ausgebaut werden . 

Å Eine αYǸƴǎǘƭŜǊΥƛƴƴŜƴŦǀǊŘŜǊǳƴƎά sollte eingeführt  werden, die möglichst 

offen konzipiert ist und sowohl die Förderung von  Projekte n als auch 

produktions unabhängige  und ergebnisoffene  Vorhaben  umfasst. Der 

Schwerpunkt sollte dabei auf der Weiterentwicklung und Stärkung 

künstlerischer Profile sowie der Qualifizierung im Projektmanagement  

liegen und Kunstschaffende n in allen Karrierephasen  zur Verfügung 

stehen.  

Å Die Anträge der  Konzeptionsförderung und der Künstler:innenförde-

rung sollten durch die Jury inhaltlich bewert et werden. Dafür sind  klare 

Bewertungsk riterien erforderlich, die aus den zunächst k onkret  zu for-

mulierenden Förderzielen des Landes abgeleitet und nach außen kom-

muniziert werden müssen , um die  Transparenz  des Auswahlverfah-

rens zu gewährleisten . 

Å Da a uch kleine Fördersummen für die Künstler:innen oft existentiell  

sind , sollte zudem mehrmals jährlich eine α½ǳǎŎƘǳǎǎŦǀǊŘŜǊǳƴƎά (z.B. 

für Gastspiele, Aufführungen und Wi ederauf nahmen) angeboten wer-

den, von der auch künftig möglichst viele Personen profitieren sollten. 

Aufgrund der hohen Anzahl von Anträgen in diesem Bereich wird hier 

die Beschränkung auf eine  Prüfung  und Bewilligung ausschließlich 

nach  formale n Kriterien (z.B. Nachweis einer Einl adung für einen Gast-

auftritt) empfohlen .  

Å Darüber hinaus wird empfohlen , vorbehaltlich einer Finanzierbar keit , 

einmalige  Förderlinien  (Mehrjahresförderungen mit Kofinanzierung, 

z.B. Strukturförderungen oder Entwicklungsförderungen ) anzubieten, 

um Hebelwirkung en (beispielsweise mit großen nationalen und inter-

nationalen Ausschreibungen) zu entfalten.   
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Folgende Befunde erscheinen im Hinblick auf die Organisation des LaFT BW 

wesentlich:  

Å Der LaFT BW hat in den letzten Jahren viel getan, um seine Arbeit sab-

läufe effizienter zu gestalten. So wurden 2023 die Prozesse und Struk-

turen  neu geregelt, die IT- Infrastruktur in der Geschäftsstelle  ausge-

baut und d ie Antrags tellung und Abwicklung der Förderprogramme 

schrittweise digitalisiert, sodass diese seit 2025 komplett  digita l erfol-

gen können .  

Å Angesichts de s seit Einrichtung des LaFT BW kontinuierlich gewach-

senen Aufgabenspektrums (siehe Kapitel 1 und 2 des Begutachtungs-

berichts ) und der nun langfristig vorgesehenen Umstrukturierung der 

Förderprogramme ist es sehr zu begrüßen, dass das MWK bereits 

während der  laufenden  Evaluation eine Aufstockung der institutionel-

len Förderung des LaFT BW bewilligt hat, wodurch die personellen 

Ressourcen um 1,4 VZÄ ( u.a. die Entfristung und Anhebung der St elle 

für PR-  und Kommunikationsmanagement) erweitert werde n konnten.   

Å Das MWK hat sich zudem bereit erklärt, zu prüfen, inwieweit der Ver-

waltungsaufwand des LaFT BW (z.B. durch Erleichterungen der Prü-

fung von Verwendungsnachweise n) punktuell weiter reduziert werden 

kann.   

Å Es wird dem LAFT BW empfohlen, sich künftig systematischer mit Ver-

treter :innen  anderer Verbände , Netzwerke und Interessenvertretun-

gen zu vernetzen , um von gegenseitigen Erfahrungen zu profitieren 

und Synergien zu schaffen.  

Vor dem Hintergrund des beeindruckenden Engagements aller Beteiligten 

eröffnen die neuen internen Strukturen, die verstärkten personellen Res-

sourcen und die beschriebenen Umgestaltungsmaßnahmen der Förderli-

nien dem LaFT BW, aber auch dem MWK die Möglichkei t, im Rahmen der 

Förderung der Freien Künste unter den Bundesländern eine Vorreiterrolle, 

gerade im Hinblick auf offene, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Förderan-

sätze einzunehmen.  
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1. Auftrag und Zielsetzung  

EVALAG (Evaluationsagentur Baden -Württemberg) führte im Auftrag des Mi-

nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden -Württemberg 

(MWK) eine Evaluation der Förderprogramme des Landesverbands Freie 

Tanz-  und Theaterschaffender Baden -Württemberg e.V. (LaFT BW) durch.  

Ziel der Evaluation war es,  die Entwicklung und Wirkung der Förderpro-

gramme zu ermitteln, Optimierungspotentiale zu identifizieren und Empfeh-

lungen für ihre Weiterentwicklung und innovative Gestaltung zu geben.  

Von besonderem Interesse war dabei, inwieweit die Förderprogramme den 

aktuellen Anforderungen und Bedürfnissen der Künstler:innen der Freien 

Szene entsprechen und inwieweit damit die mit der Landesförderung ver-

knüpften Ziele des MWK erreicht werden können . 

Zudem sollte  die organisatorische Umsetzung der Förderprogramme be-

trachtet werden, um ggf. Möglichkeiten für eine effizientere  und transparen-

tere  Gestaltung  aufzuzeigen .  

Die Evaluationsergebnisse sollen dem MWK als Grundlage für die künftige 

strategische Ausrichtung der Förderprogramme  des LaFT BW dienen.   

Als Betrachtungszeitraum wurden die Jahre 2019 bi s 2023 festgelegt. Der 

LaFT BW verfügt über umfangreiche Unterlagen zu den Förderprogrammen 

aus über 30  Jahren . Der überwiegende Teil liegt jedoch nicht in digitaler Form 

vor. Um den Rahmen der Evaluation nicht zu sprengen , aber dennoch seriöse 

Aussagen  über Wirkungen und Entwicklung der  Förderlinien  treffen zu kön-

nen, wurden die letz ten fünf Jahre vor Beginn d es Begutachtungsverfahrens 

gewählt.  Punktuell werden auch neuere Entwicklungen berücksichtigt. Bei 

der Betrachtung der Ergebnisse ist zu beachten, dass die Corona -Pandemie 

und ihre Nachwirkungen in den Betrachtungszeitraum  fallen.  

2.  Methodisches Vorgehen  

Als methodisches Vorgehen wurde eine Kombination aus qualitativen und 

quantitativen Methoden gewählt, die sich gegenseitig ergänzen. Es wurden 

eine Dokumentenanalyse, eine Datenanalyse, ein leitfadengestütztes Inter-

view, eine Online -Befragung  sowie e in Workshop zur Befunddiskussion 

durchgeführt , bei dem interne und externe Expert:innen  der Kulturförderung  

eingebunden wurden (siehe 2.5). Im Hinblick auf die Konzeption und Umset-

zung von Förderlinien sowie die Optimierung von Organisationsprozessen 

und Strukturen verfügt EVALAG aufgrund langjähriger Erfahrung über eigene 

Expertise, die ebenfalls in die Evaluation eingeflossen ist.   
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Die Evaluation wurde unter Beachtung anerkannter Qualitätsstandards  für 

Evaluationsverfahren  durchgeführt. 2 EVALAG gewährleistet, dass eine im 

Hinblick auf Organisation, methodische Durchführung und Ergebnisdoku-

mentation unbefangene, faire und den Zielsetzungen angemessene Begut-

achtung stattgefunden hat.  

Gegenstand und Zweck der Begutachtung sowie die Konzeption der Evalua-

tion wurden im Vorfeld mit dem MWK sowie dem LaFT BW abgeklärt. D ie ein-

zelnen Verfahrensschritte wurden gemeinsam festgelegt.   

Auf Seiten von EVALAG übernahm Dr. Katharina Heinz als wissenschaftliche 

Referentin  die Koordination und Durchführung des Evaluationsverfahrens.  

 

2.1 Dokumentenanalyse  

Im Rahmen der Dokumentenanalyse wurde eine Reihe schriftlicher Informati-

onsgrundlagen ausgewertet, die EVALAG vom LaFT BW und dem MWK  zur 

Verfügung gestellt oder selbst recherchiert wurden  (siehe Anlage 1) . 

Die Dokumente dienten z unächst der Gewinnung eines Überblicks über die  

Förder situation der Freien Szene in Baden -Württemberg  und bundesweit , die 

Förderprogramme des LaFT BW  und deren  Umsetzung  sowie  der Identifika-

tion von wichtigen Themenbereichen . Darüber hinaus dienten die Ergebnisse 

der Dokumentenanalyse  als Ausgangsbasis für die Erarbeitung der Befra-

gungsinstrumente  und stellten sie eine wichtige Datenquelle für die Sach-

standsbeschreibungen in diesem Bericht dar. Einige Dokumente wurden als 

ergänzende Informationen  genutzt . 

 

2.2  Datenauswertung  

Zur Ermittlung des Status Quo der Förderlinien wurden EVALAG vom LaFT BW 

die zu den einzelnen Förderlinien vorliegenden Daten aus den Jahren 2019 

bis 2023 zu Verfügung gestellt. Diese umfassten zum einen  die jährlich vom 

LaFT BW an das MWK zu übermittelnden Verwendungsnachweise, zum an-

deren umfangreiche Excel-Datensätze  zu allen Förderlinien .  

Die Datensätze enthielten Tabellenblätter  mit im Rahmen der Antragstellung  

erhobenen Angaben  zu den eingegangenen Anträgen sowie Daten aus den 

Verwendungsnachweisen der jeweils geförderten Anträge , beispielsweise 

Name der/des  Antragstellenden, (Wohn- )Ort  und/oder Aufführungsort (inkl. 

Postleitzahlen) , Genre(s), Zielgruppe(n), Veranstalter :innen, Projektkosten , 

Höhe der beantragten Fördermittel  und Drittmittel . Die enthaltenen Daten va-

riierten zwischen den Förderlinien , weshalb  sich die Auswertungen für die 

einzelnen Förderlinien  zum Teil unterscheiden.  

 
2 Vgl. DeGEval ς Gesellschaft für Evaluation e.V. (Hrsg.): Standards für Evaluation. Erste Revision auf Basis der Fassung 

2002, verabschiedet durch die Mitgliederversammlung der DeGEval e.V. am 21. September 2016.  
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Die Daten lagen dem LaFT BW zum großen Teil nicht in digitaler Form vor und 

mussten von der Geschäftsstelle eingegeben werden . Die einzelnen Tabel-

lenblätter wurden anschließend von EVALAG zu je einem Datensatz pro För-

derlinie konvertiert , geprüft 3 und für die Auswertung aufbereitet.    

Dabei wurden o ffene Angaben, z.B. zu Zielgruppe (n), Veranstalter :innen, Zu-

wendungsquellen  und Orten kodiert.  Letzteres diente dem Vergleich zwi-

schen urbanen und ländlichen Räumen .  

Für den αƭŅƴŘƭƛŎƘŜƴ wŀǳƳά Ǝƛōǘ Ŝǎ ƪŜƛƴŜ ŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘŜ 5ŜŦƛƴƛǘƛƻƴΦ Lƴ ŘƛŜǎŜǊ 9Ǿŀπ

luation wurde der  Landesentwicklungsplan Baden -Württemberg von 2002  

zur Kategorisierung  herangezogen, auch um eine Vergleichbarkeit mit den Er-

gebnissen der 2016 vom LaFT BW durchgeführten {ǘǳŘƛŜ αCǊŜƛŜ 5ŀǊǎǘŜƭƭŜƴŘŜ 

Künste im ländlichen Raum Baden -²ǸǊǘǘŜƳōŜǊƎǎά4 zu ermöglichen . 

Dabei  werden vier Raumkategorien unterschieden, die (wie in der Studie) zu 

zwei Kategorien zusammengefasst  wurden :  

Die Kategorie Verdichtungsraum  setzt sich zusammen aus  

Å Verdichtungsräume n, definiert als  αƎǊƻǖŦƭŅŎƘƛƎŜ DŜōƛŜǘŜ Ƴƛǘ ǎǘŀǊƪ 

überdurchschnittlicher Siedlungsverdichtung  und intensiver innerer 

±ŜǊŦƭŜŎƘǘǳƴƎά (im Wesentlichen Großstädte und eng angrenzende 

Kommunen ) und  

Å Randzonen um die Verdichtungsräume , welche als αŀƴ ŘƛŜ ±ŜǊŘƛŎƘπ

tungsräume angrenzende Gebiete mit  erheblicher Siedlungsverdich-

ǘǳƴƎά beschrieben werden όα{ǇŜŎƪƎǸǊǘŜƭά ǳƳ ŘŜƴ ±ŜǊŘƛŎƘǘǳƴƎǎǊŀǳƳύ. 

Zur Kategorie Ländlicher Raum  zählen:  

Å Verdichtungsbereiche im ländlichen Raum , definiert als Stadt -Um-

land-Bereiche  mit engen Verflechtungen und erheblicher Siedlungs-

ǾŜǊŘƛŎƘǘǳƴƎά (mittelgroße Städte und Nachbargemeinden)  und  

Å Ländlicher Raum im engeren Sinne , welcher  αƎǊƻǖŦƭŅŎƘƛƎŜ DŜōƛŜǘŜ Ƴƛǘ 

zumeist deutlich unterdurchschnittlicher Siedlungsverdichtung und 

ƘƻƘŜƳ CǊŜƛǊŀǳƳŀƴǘŜƛƭά umfasst (beispielsweise Dörfer,  Felder und 

Wiesen) .5  

Die detaillierten Auswertungen für die einzelnen Förderlinien sind in Anlage 2 

enthalten. Im Bericht werden nur ausgewählte, für die jeweiligen Themenblö-

cke relevante Befunde dargestellt.  

 
3 Fehlende Daten und Übertragungsfehler wurden nach Rücksprachen mit der Geschäftsstelle ergänzt  bzw. ko rrigiert. 

Dennoch gibt es stellenweise  geringfügige Abweichungen  zwischen den Verwendungsnachweisen und den  EVALAG zur 

Verfügung gestellten Datensätzen. Dies liegt u.a. an Mittelrückgaben, die in den Verwendungsnachweisen nur dann be-

rücksichtigt sind, wenn sie vor dem letzten Mittelabruf und dem entsprechenden Bewilligungsbescheid erfolgt sind. Hinzu 

kommen wei tere Abweichungen aufgrund zum Zeitpunkt der Erstellung noch ausstehender Verwendungsnachweise oder 

Korrekturen bei einzelnen Projekten, die im Rahmen der Evaluation nicht im Detail nachvollzogen werden konnten . Es 

wird daher angegeben, auf welchen Datenquellen die jeweiligen Auswertungen basieren.  

4 Vgl. LaFT BW (Hrsg.): Freie Darstellende Künste Baden -Württembergs im Ländlichen Raum. Evaluation Gastspielförde-

rung. Bestandsaufnahme Veranstaltersituation.  Baden-Baden, 2016  

5 Wirtschaftsministerium Baden -Württemberg (Hr sg.): Landesentwicklungsplan 2002 Baden -Württemberg ( LEP), S. 15 
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2.3  Interview mit der Geschäftsstelle des LaFT BW  

Um die Perspektive der Geschäftsstelle de s LaFT BW und ihre Erfahrungen 

mit der Umsetzung der Förderprogramme zu erheben, wurde ein leitfaden-

gestützte s Interview mit der Geschäftsführerin und der Büroleiterin der Ge-

schäftsstelle des LaFT BW geführt.  

Der Leitfaden umfasste Fragen  zu Geschichte und Entwicklung des LaFT  BW, 

Organisation s-  und Kommunikationsstrukturen , Persona l, Ausstattung  und 

Vernetzung , den Förderlinien  und deren Umsetzung sowie Zukunf tsperspek-

tiven. Er diente vornehmlich zur Orientierung ; die Interviewpa rtnerinnen ent-

schieden, welche Schwerpunkte sie bei ihren Antworten setzen wollten.   

Das Interview fand als Video konferenz statt und dauerte etwa zwei Stunden.  

Dabei wurde ein Teil der Fragen während des Interviews beantwortet, einige  

weitere  Antworten wurden im Nachgang schriftlich ergänzt . 

 

2.4  Online -Befragung der Künstler:innen  

Die Perspektive der Künstler:innen der Freien Szene wurde mittels Online-

Befragung in die Evaluation eingebunden.   

Die Befragung bestand aus einer Kombination von offenen und geschlosse-

nen Fragen zu den bisherigen Erfahrungen mit der  Förderung durch den LaFT 

BW, Einschätzunge n der Förderprogramme  und ihrer Wirkungen , Wünsche n / 

Verbesserungsvorschläge n für deren  künftige Gestaltung , Bewertungen  des 

Antragstellungsprozesses  und demo grafische n Angaben . Der Fragebogen 

wurde n in Abstimmung mit der Geschäftsstelle des LaFT BW erarbeitet .  

Der Link zur Befragung wurde von der Geschäftsstelle an die Mitglieder des 

LaFT BW sowie an alle Antragstellenden de s Zeitraum s 2022 -2024 6 versen-

det. Zudem wurde auch im Newsletter des LaFT BW über die Befragung in-

formiert. Vor Ende des Beantwortungszeitraums erfolgten zwei Erinnerungen.  

An der Befragung nahmen 132 Personen  teil .7 123 Personen davon hatten 

sich im Zeitraum 2022 ς 2024 um eine Förderung des LaFT BW beworben.   

 
6 Für den Fragebogen wurde n als Betrachtungszeitraum  die Jahre 2022, 2023 und 2024 gewählt. Der Betrachtungs-

zeitraum der Evaluation (2019 ς 2023) erschien hier aus mehreren Gründen ungeeignet . Zum einen lag der Beginn zum 

Zeitpunkt der Befragung bereits sechs Jahre  in der Vergangenheit und umfasst mit fünf Jahre n einen langen  Zeitraum , 

was die Gefahr birgt, dass sich Personen nicht mehr an die von ihnen gestellten Antr äge in dieser Zeit erinnern und 

möglicherweise von der Beantwortung der Fragen abgeschreckt werden . Zum anderen  gab es 2024 Veränderungen im 

Antragstellungsprozess, welche mit betrachtet werden sollten.    

7 Eine Rücklaufquote kann an diese r Stelle nur geschätzt werden , da nicht genau nachvollzogen werden kann, wie viele 

Personen de n Fragebogenlink erhalten  haben . Der LaFT B W erreicht über seine  rund 2 15 Mitglieder etwa 900  bis 1000  

freischaffende Künstler:innen . Die Antragstelle nden müssen jedoch keine Mitglieder des LaFT BW sein. Geht man von 

rund 900 bis 1300  erreich ten Personen aus, liegt die geschätzte Rücklauf quote zwischen 10% und 15% , was vor dem 

Hintergrund des Umfangs  der Befragung  und der Komplexität  der Fragen zufriedenstellend und vergleichbar mit ähnli-

chen Online -Umfragen ist.  
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Aufgrund der geringen Anzahl an Personen, die sich im Betrachtungszeitraum 

nicht beworben ha tte n und der damit verbundenen geringen Aussagekraft , 

wurde diese  Gruppe bei der Auswertung nicht weiter berücksichtigt.  

Die deskriptive Auswertung der Befragung ist in Anlage 3 enthalten. Im Be-

richt w erden  nur ausgewählte, für die jeweiligen Themenbereiche relevante  

Ergebnisse aufgeführt .  

 

2.5  Workshop zur Befunddiskussion  

Die Ergebnisse der durchgeführten Analysen wurden im Rahmen eines Work-

shops von EVALAG vorgestellt  und mit den teilnehmenden internen und ex-

ternen Expert:innen diskutiert. Ziel war es , gemeinsam Schlussfolgerungen 

zu ziehen und Empfehlungen abzuleiten sowie offene Fragen zu klären.  

Neben EVALAG, vert reten d urch die für den Bereich der Beratung, Evaluation  

und Organisationsentwicklung zuständige Stiftungsvorständin  und die für die 

Verfahrensdurchführung  zuständige  Referentin , waren als interne Expert:in-

nen drei Verteter:innen des MWK  (Leiter und Mitarbeiterinnen des für die För-

derung der Freien Szene zuständigen Referats) , zwei Vertreter:innen des Vor-

stands des LaFT BW  sowie  zwei Vertreterinnen der Geschäftsstelle  anwe-

send. Externe Expertise wurde durch eine Expertin  der Ta nzförderung in 

Deutschland und eine Vertreterin des Städtetags Baden-Württemberg  einge-

bracht .    

Die Agenda  des Workshops sowie  eine namentliche Aufführung der Teilne h-

mer:innen  ist in  Anlage 4 zu finden.   

3.  Verfahrensablauf  

EVALAG führte die Evaluation im Zeitraum von März 2024 bis  Oktober  2025  

durch.  

Zu Beginn des Verfahrens erfolgte am 11. März 2024 eine ausführliche Auf-

tragsklärung  mit dem beauftragenden Referat des  MWK. Am 11. April 2024 

wurden das Evaluationskonzept und die  geplanten Verfahrensschritte mit 

dem LaFT BW abgestimmt.   

Ursprünglich sollten i m ersten Schritt die vorhandene n Daten zu den Förder-

programmen vom LaFT BW zusammen getragen und mit w eiteren relevanten 

Dokumenten an EVALAG übermittel t werden , um einen Überblick über die Da-

tenlage zu ermöglichen . Da die Zusammenstellung  (insbesondere die Eingabe 

der nicht in digitaler Form vorliegenden Daten ) auf Seiten des LaFT BW viel 

Zeit  beanspruchte , verzögerte sich  das Verfahren ; Zeitplan und Reihenfolge 

der  einzelnen Schritte wurden daraufhin in Absprache mit dem MWK und dem 

LaFT BW entsprechend angepasst.  

Am 18. November 2024 fand das Interview mit der Geschäftsstelle statt. Fra-

gen, die im Interview aus  Zeitgründen  nicht behandelt werden konnten , 
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wurde n vom LaFT BW im Nachgang schriftlich beantwortet . Diese Antworten 

lagen EVALAG am 11. März 2025  vor. 

Der Großteil der Datensätze zu den Förderlinien sowie die Verwendungs-

nachweise des LaFT BW wurde n EVALAG ebenfalls im März 2025 zur Verfü-

gung gestellt; teils noch fehlende Daten wurden am 16. Mai 2025 ergänzt .   

Die Online -Befragung der Künstler:innen erfolgte zwischen dem 13. März 

2025 und dem 20. April 2025.  

Die Auswertung en der vom LaFT BW zur Verfügung gestellten Daten und der 

Online-Befragung erfolgte n parallel.   

Am 26. Juni 2025 wurden die bis zu diesem Zeitpunkt vorliegende n Ergeb-

nisse beim Workshop zur Befunddiskussion vorgestellt und mit den teilneh-

menden Expert:innen diskutiert. Dabei wurden w esentliche Einschätzungen 

und Empfehlungen von EVALAG festgehalten.  

Auf  Grundlage der Ergebnisse der durchgeführten Analysen und der aus dem 

Workshop hervorgegangenen Einschätzungen und Empfehlungen , erstellte  

EVALAG einen Berichtsentwurf .  

Die vorläufige Fassung des Berichts wurde dem MWK und dem LaFT BW am 

8. September  2025 mit der Bitte um Prüfung auf sachliche Richtigkeit über-

mittelt. Anschließend wurde die endgültige Fassung des Berichts erstellt.   

Der f inale Evaluierungsbericht wurde am 17. Oktober 2025  an das MWK und 

den LaFT BW übermittelt.   
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1. Die Förderprogramme des LaFT BW  

Seit 1993 vergibt der LaFT BW als Beliehener des Landes Baden -Württem-

berg Fördermittel für die Freie Szene. Dafür stellt das MWK bisher jährlich 

rund  1,6 Mio. Euro zur Verfügung, aus denen auch die Geschäftsstelle des 

LaFT BW vollständig finanziert wird.  Diese ist für die Umsetzung des gesam-

ten Förderprozesses der inzwischen acht verschiedenen Förderlinien  zustän-

dig .  

 

Die Förderprogramme des LaFT BW als Teil der Förderung der Freien Szene 

in Baden -Württemberg  

Insgesamt fördert das  MWK die Freie Szene 8 in Baden -Württemberg jährlich 

mit ca. 16 Mio. Euro.  

Neben der Förderung des LaFT BW (in 2025 mit  ca. 1,5 Mio. Euro für die För-

derprogramme  und ca. 350 .000 Euro für die Geschäftsstelle ) setzt sich die 

Förderung der Freien Szene v. a. aus folgenden Elementen zusammen:  

Å Institutionelle Förderung von Privattheatern  und Figurentheatern  (Be-

willigung über Regierungspräsidien)   

Å Förderung von Soziokulturellen Zentren (Vergabe über die Landesar-

beitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren in 

Baden-Württemberg (LAKS)  und Bewilligung über Regierungspräsi-

dien ) 

Å Institutionelle Förderung der Tanzszene B aden-Württemberg e.V.  

Å CǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳ α¢ŀƴȊŦǀǊŘŜǊǳƴƎ .²ά όseit 2020  werden hier  mit ei-

nem Gesamtvolumen von bis zu 450.000 Euro drei freie Ensembles mit 

bis zu 30.000 Euro pro Jahr für die Dauer von bis zu fünf Jahren  ge-

fördert ) sowie  institutionell e Förderung im Bereich Tanz (z.B. EinTanz-

Haus e.V. Mannheim und Tanznetz Freiburg gUG)  

Å Förderung durch den Innovationsfonds Kunst  (seit 2012 können hier 

Projekte von Kunst-  und Kultureinrichtungen im Ressortbereich des 

MWK aus allen künstlerischen Disziplinen gefördert werden) .9  

Während der Corona -Pandemie wurden zudem 2020 einmalige Förderinstru-

mente ( αKultursommer ά, αKunst trotz Abstand ά und άSonderprogramm 

 
8 Der Begriff der Freien Szene ist hier weit gefasst und schließt auch nichtstaatlich e bzw. privat e Einrichtungen im Be-

reich der darstellenden Kunst ein. Die Förderung der Freien Szene  beinhaltet neben den Förderungen , die  durch den 

LaFT BW vergeben werden , auch die Förderung der Privattheater sowie der soziokulturellen  Zentren  als Produktions -  

und Aufführungsorte der Freien Darstellenden Szene. Der LaFT BW selbst fördert freie darstellende Künstler:innen und 

Ensembles, aber keine Institutionen.   

9 Einzelkünstler:innen und  GbR sind nicht antragsberechtigt . Da die Projekte i.d.R. nicht  anderweitig vom Land gefördert 

werden  dürfen , sind vom LaFT BW geförderte Projekte ausgeschlossen . 
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YǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ¢ŜƛƭƘŀōŜέ) ins Leben gerufen, mit dem Ziel Künstler:innen und Ver-

anstalter :innen kurzfristig die Umsetzung von Projekten unter Einhaltung der 

Schutzmaßnahmen zu ermöglichen.  

Desweiteren wurden  2021 15 Mi o. Euro zur Verfügung gestellt, um Corona -

Stipendien (in Höhe von einmalig 3.500 Euro) für freischaffende Künstler:in-

nen aller Disziplinen zu finanzieren, mit deren Hilfe begonnene Projekte zum 

Abschluss gebracht, neue künstlerische Vorhaben konzipiert oder neue Prä-

sentationsformate entwickelt werden sollten.  

 

Ziele, Förderschwerpunkte  und - kriterien  

Seit 1993, als der LaFT BW mit der Umsetzung des Förderprogramms Gast-

spielförderung begonnen hat, hat sich das Förderangebot stetig erweitert. 

Inzwischen ist das Portfolio auf acht Förderlinien angewachsen, die unter-

schiedliche Bereiche abdecken (siehe Abbildung 1 ).  

 

Abbildung 1: Überblick über die Förderlinien des LaFT BW (Quelle: Kurzvorstellung LaFT BW , 

2024, eigene Darstellung)  

 

 

Wie dem Überblick in Abbildung 1 zu entnehmen ist, können v ier der Förder-

linien de m Bereich Projektförderung  zugeordne t werden . Ihr Ziel ist die För-

derung von Projekten, die sich durch  künstlerische Qualität, Originalität und 

Modellcharakter auszeichnen  und Impulse für die Arbeit und Weiterentwick-

lung der Freien Tanz -  und Theaterszene in Baden -Württemberg geben .  

Å Im Rahmen der 1997 eingeführte n Projektförderung  und der 2012 hin-

zugekommenen Projektförderung Kulturelle Bildung , die insbeson-

dere  auch Projekte  fördern möchte, die auf einer Zusammenarbeit von 
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professionellen  Künstler:innen  mit Erzieher:innen,  Sozialpädagog:in-

nen und Lehrenden sowie der Kooperation zwischen Kultur - , Bildungs -  

und Kinder -  und Jugendeinrichtungen in Baden -Württemberg basie-

ren, werden innovative Projekte von der Produktionserstellung bis zur 

Premierenreife  geförde rt . Der  Mindestförderbetrag beträgt нΦллл ϵ, 

einen festgelegte n maximale n Förderbetrag  gibt es nicht.  

Å Die 2009 etablierte Konzeptionsförderung  soll Planungssicherheit für 

die Weiterentwicklung der kontinuierlichen künstlerischen Arbeit freier 

Tanz-  und Theaterschaffender  bieten , die sich bereits durch mehrjäh-

rige erstklassige Arbeit ausgezeichnet haben . Gefördert werden Drei-

jahres -Konzeptionen, die mindestens drei Projekte umfassen . Voraus-

setzung ist, dass jährlich mindestens eine Produktion realisiert werden 

muss. Der Umfang der Förderung beträgt флΦллл ϵ όолΦллл ϵ ǇǊƻ Yŀπ

lenderjahr).  

Å Seit 2002 werden zudem regionale Festivals  gefördert , die qualitativ 

hochwertige Produktionen freier Tanz -  und Theaterschaffender aus 

Baden-Württemberg einem Publikum außerhalb von Ballungsgebieten 

präsentieren  oder in Ballungsgebieten einen wichtigen, öffentlich-

keitswirksamen Beitrag leisten und das Freie Theater in der jeweiligen 

Kommune einer größeren Anzahl von Zuschauer:innen näher bringen . 

Gefördert werden Festivals, die eine feste regionale Verankerung ge-

funden haben oder solche, von denen dies künftig zu erwarten ist. Die 

Förderung wird ausschließlic h für die Durchführung der Festivals  ge-

währt , nicht für die Projekte, die Bestandteil der Festivals sind . Auch 

ƘƛŜǊ ōŜǘǊŅƎǘ ŘŜǊ aƛƴŘŜǎǘŦǀǊŘŜǊōŜǘǊŀƎ нΦллл ϵΣ ŜƛƴŜƴ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘŜn ma-

ximalen Förderbetrag gibt es nicht.  

Å Die Auswahl in diesen vier Förderlinien  wird  nach künstlerischen As-

pekten durch eine Jury getroffen (siehe 2. 2). Die Vergabe erfolgt  ein-

mal jährlich , mit Ausnahme der Projektförderung, die  in zwei Antrags-

runden vergeben wird.   

Å Es wird vorausgesetzt, dass Drittmittelgeber Bestandteil der Antrags-

stellung sind.  

Drei Förderlinien zählen zum Bereich Auftrittsförderung  und haben zum Ziel,  

die Anzahl an Vorstellungen einer Produktion zur Stärkung des Theaterange-

bots  von Freien Theatern  in urbanen und ländlichen Räumen  zu erhöhen .  

Å Die 1993 als erste Förderlinie eingeführte Gastspielförderung  soll  zur 

Steigerung der Aufführungsa nzahl und Stärkung des 

Theaterangebotes außerhalb der Ballungsgebiete  beitragen. 

Gefördert werden anteilig Honorare für Gastspielauftritt e 10.  Der 

Umfang beträgt p ro Theater und Antragsrunde ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ мΦллл ϵΣ 

maximal  3.000  ϵ, wobei pro Antrag mehrere Aufführungstermine an 

 
10 Fahrtkosten , Spesen  und  Übernachtungen werden nicht gefördert  und müssen vo n den  Veranstaltenden getragen 

werden.  
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verschiedenen Veranstaltungsorten gefördert werden  können.  Es wird 

erwartet, dass die Veranstaltenden das Honorar mindestens im 

Verhältnis 1:1 zur erhaltenen Fördersumme kofinanzieren (bei sozialen 

Einrichtungen im Verhältnis 1:2).  

Å Bei der  2009 hinzugekommene n Auffü hrungsförderung und der 2012 

eingeführten Wiederaufnahmeförderung  steht die Steigerung der 

Aufführungen über den ersten Produktionszeitraum hinweg im Fokus.  

Å Die Aufführungsförderung  dient  speziell der Förderung der  5. bis 9. 

Aufführung en (bis höchstens sechs Monate nach der Premiere) . Der 

Umfang  pro Theater und Antragsrunde beträgt mindestens  нΦллл ϵΣ 

maximal рΦллл ϵ. Neben  Honoraranteilen f ür künstlerische s und 

technisches Personal umfasst die Förderung auch Fahrtkosten, 

Übernachtungskosten und anteilige Kosten  für Spielstätten. Pro 

Antrag können mehrere Aufführungstermine gefördert werden.  Es wird 

erwartet, dass die Veranstaltenden das Honorar mindestens im 

Verhältnis 1:1 zur erhaltenen Fördersumme kofinanzieren.  

Å Die Wiederaufnahmeförderung  dient der Förderung von   

Wiederaufnahmen, die gegeben sind, wenn seit der letzten 

Aufführung vier Monate verstrichen sind und die offizielle Premiere vor 

mindestens sechs (höchstens 18) Monaten stattgefunden hat . Der 

Umfang pro Theater und Antragsrunde beträgt min destens  нΦллл ϵΣ 

maximal  сΦллл ϵΦ Auch hier umfasst die Förderung n eben 

Honoraranteilen für künstlerisches und technisches Personal 

Fahrtkosten, Übernachtungskosten und anteilige Kosten für 

Spielstätten  und p ro Antrag können mehrere Aufführungstermine 

gefördert werden.  Es ist erwünscht, dass weitere Drittmittelgeber 

Bestandteil der Antragsstellung sind.  

Å Im Bereich Auftrittsförderung werden d ie Fördermittel nach Antrags-

eingang vergeben. 11 Die Vergabe er folgt einmal jährlich. 12  

In allen Förderlinien wird Wert darauf gelegt, dass die Empfehlungen des Bun-

desverband s Freie Darstellende Künste e.V.  zu Honoraruntergrenzen bei der 

Kostenkalkulation beachtet werden . 

Komplettiert wird das Förderp ortfolio des LaFT BW durch eine Fort -  und Wei-

terbildungsförderung , deren Ziel es ist, die Teilnahme an Weiterbildungsan-

geboten zu ermöglichen, die die professionelle künstlerische Weiterentwick-

lung freier  Tanz-  und Theaterschaffender in Baden -Württemberg unterstüt-

zen und nachhaltig förder n. Gefördert werden neben Teilnahmegebühren  für 

 
11 Bei der Auftrittsförderung und der Wiederaufnahmeförderung müssen mehrere der folgenden Kriterien erfüllt sein: 

künstlerische Qualität , kooperative künstlerische Elemente (z. B. spartenübergreifende Zusammenarbeit, Kooperation 

mit Kultureinrichtungen ), Strukturförderung und Sicherung des Kulturangebots im ländlichen Raum  und Zi elgruppenori-

entierung  / Erschließung neuer Publikumsgruppen . 

12 Wenn Fördermittel aus anderen Bereichen freigegeben werden, kann es zusätzlich zu Restmittelvergabe n kommen.  
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künstlerische  Fortbildungen 13 im Umfang von  ōƛǎ Ȋǳ рл҈ όƘǀŎƘǎǘŜƴǎ рлл ϵύ 

auch Reise-  und Übernachtungskosten .  

Die Förderung kann jederzeit ( mindestens zwei Wochen vor Maßnahmenbe-

ginn ) beantragt werden . 

Darüber hinaus organisiert und veranstaltet der LaFT BW eigene Fort-  und 

Weiterbildungen, deren Besuch für die Teilnehmenden kostenfrei ist . 

Nach Angaben der Geschäftsstelle haben sich d ie Förderlinien im Betrach-

tungszeitraum ς bis auf einige Anpassungen der Richtlinien ς nicht wesentlich 

verändert.    

 

Zielgruppe n 

Die Förderprogramme richten sich an professionelle Freie Tanz -  und Theater-

schaffende (Einzelkünstler :innen, GbRs, Vereine, GmbHs etc.), die seit min-

destens zwei Jahren freischaffend tätig sind und ihren Sitz und Wirkungskreis 

in Baden-Württemberg haben sowie vom Land Baden -Württemberg keine in-

stitutionelle Förderung erhalten . 

Die Künstler:innen müssen hauptberuflich freischaffend in der Darstellenden 

Kunst tätig sein und ihren Lebensunterhalt hauptsächlich ( zu mehr als 50%) 

damit bestreiten . 

Eine Mitgliedschaft im LaFT  BW ist nicht Voraussetzung für die Förderung . 

 

Die Förderprogramme in Zahlen  

In diesem Abschnitt werden einige wesentliche Ergebnisse der durchgeführ-

ten Datenauswertungen vorgestellt , um einen Überblick über die Förderung 

im Betrachtungszeitraum (Förderumfänge, Bewilligungsquoten, erreichte 

Zielgruppen, etc.) zu geben. Weitere  Ergebnisse sind nach Förderprogram-

men sortiert in An lage 2 zu finden.  

Abbildung 2: Überblick über die Fördervolumina  der Förderlinien des LaFT BW 

nach Jahren ( Quelle: EVALAG, basierend auf  Daten aus  den Verwendungs-

nachweisen des LaFT BW)  gibt  eine Über sicht  über die Fördervolumina der 

einzelnen Förderlinien im Betrachtungszeitraum.  Wie zu sehen ist, verfügt die 

Projektförderung mit einem durchschnittlichen Fördervolumen von rund 

солΦллл ϵ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ǸōŜǊ ŘŜƴ ƎǊǀǖǘŜƴ CǀǊŘŜǊǳƳŦŀƴƎΣ ƎŜŦƻƭƎǘ Ǿƻƴ ŘŜǊ Dŀǎǘπ

spielförderung mit durchschnittlich 222.000  ϵ ǳƴŘ ŘŜǊ YƻƴȊŜǇǘƛƻƴǎŦǀǊŘŜǊǳƴƎ 

mit 180.000  ϵΦ   

 

 
13 Therapeutische oder pädagogische Fortbildungen/Seminare sind von der Förderung ausgeschlossen . 
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Abbildung 2: Überblick über die Fördervolumina  der Förderlinien des LaFT BW nach Jahren 

(Quelle: EVALAG, basierend auf  Daten aus  den Verwendungsnachweisen des LaFT BW)  

 

 

In den betrachteten Jahren konnten im Rahmen der Projektförderung  insge-

samt  210 Projekte  mit einer durchschnittlichen Fördersumme von etwa 

мрΦллл ϵ gefördert werden . Davon sind  etwa 40% dem Genre Tanz zuzuord-

nen. Die Bewilligungsquote liegt insgesamt bei ca. 23%. Der Großteil der ge-

förderten Projekte (ca. 55%) richtete sich an eine übergreifende Zielgruppe 

(Kinder/Jugendliche, Erwachsene und Senioren), während etwa 34% für Er-

wachsene und ca. 1 1% für Kinder und Jugendliche konzipiert waren.  

Im Rahmen der Projektförderung Kulturelle Bildung  wurden 48 Projekte mit 

einer durchschnittlichen Fördersumme von ǊǳƴŘ млΦтлл ϵ gefördert . Davon 

sind 25% dem Genre Tanz zuzuordnen. Die Bewilligungsquote liegt hier ins-

gesamt bei ca. 48%. Ca. 44% der geförderten Projekte richtete n sich  an eine 

übergreifende Zielgruppe, weitere  41% an Kinder und Jugendliche , während  

Erwachsene und Senioren mit ca. 11% und ca. 4% einen eher kleineren Anteil 

ausmachten.  

Im Rahmen der Konzeptionsförderung  wurden im Betrachtungszeitraum 

jährlich zwei neue Projekte (also insgesamt zehn Projekte ) zur Förderung aus-

gewählt. Die Bewilligungsquote beträgt etwa 20%. Aufgrund des dreijährigen 

Förderzeitraums wurden vier weitere (zwei 2017 und zwei 2018 bewilligte ) 

Projekte  gefördert Φ 5ƛŜ tǊƻƧŜƪǘŜ ŜǊƘƛŜƭǘŜƴ олΦллл ϵ ǇǊƻ WŀƘǊΦ Eine Übersicht 

der geförderten Projekte findet sich in Anlage 1.   

Zudem wurden 31 regionale Festivals  gefördert. Die durchschnittliche För-

dersumme betrug  hier etwa 11Φллл ϵ, die Bewilligungsquote lag bei 39%. 

Neun Festivals wurden im Betrachtungszeitraum mehrfach gefördert ( drei je-

weils viermal, zwei dreimal und vier zweimal ), fünf erhielten eine einmalige 

Förderung. 80% der Festivals fanden in Verdichtungsräumen statt, 20% im 

ländlichen Raum . 24 Festivals richtete n sich  an eine übergreifende Zielgruppe , 

5 Festivals an Erwachsene und 2 speziell  an Kinder.  Eine Übersicht d er ge-

förderten Festivals kann Anlage 2 entnommen werden.  

Im Rahmen der Gastspielförderung  wurden im Betrachtungszeitraum 3418 

Gastspiele gefördert Σ ŘƛŜ ŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘŜ CǀǊŘŜǊǎǳƳƳŜ ōŜǘǊǳƎ ǊǳƴŘ онр ϵ. 
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Basierend auf den verfügbaren Daten mit Angaben zu den Aufführungsorten 

(N=3301) , fanden c a. 72% der Gastspiele in Verdichtungsräumen statt, 28% 

im ländlichen Raum . Ca. 80% richteten sich an Kinder  und Jugendliche und 

20% an Erwachsene. Zu einem Teil der Gastspiele lagen Angaben bezüglich 

der Zuschauerz ahlen vor ( N=2221): Ein Gastspiel wurde dabei  durchschnitt-

lich  von 84 Personen besuc ht.  

Mithilfe der Aufführungsförderung  konnten 117 Aufführungen realisiert wer-

denΦ 5ƛŜ CǀǊŘŜǊǎǳƳƳŜ ōŜǘǊǳƎ ƛƳ 5ǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘ мΦмсл ϵ. 75% der Aufführungen 

fanden in Verdichtungsräumen statt, 2 5% im ländlichen Raum . 

Mit hilfe  der Wiederaufnahmeförderung  wurden 135 Wiederaufnahmen un-

ǘŜǊǎǘǸǘȊǘΦ 5ƛŜ CǀǊŘŜǊǎǳƳƳŜ ōŜǘǊǳƎ ŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘ нΦтпр ϵΦ 84% der Wieder-

aufnahmen  fanden in Verdichtungsräumen statt, 9% im ländlichen Raum , je-

weils 3% außerhalb Baden -Württembergs oder online . 

Im Rahmen der Fortbildungsförderung  wurden 39 Fortbildungen/Seminare 

Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ DŜǎŀƳǘǾƻƭǳƳŜƴ Ǿƻƴ ǊǳƴŘ мнΦмлл ϵ ƎŜŦǀǊŘŜǊǘΦ 5ƛŜ ŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘŜ 

CǀǊŘŜǊǎǳƳƳŜ ōŜǘǊǳƎ ŎŀΦ нфл ϵΦ Die 39 geförderten Anträge wurden  von 30 

Theatern/Personen  gestellt , von denen acht mehrfach gefördert wurden ( sie-

ben je zweimal und ein Theater dreimal ). Darüber hinaus konnten vom LaFT 

.² ²ŜƛǘŜǊōƛƭŘǳƴƎǎǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎŜƴ ƛƳ ¦ƳŦŀƴƎ Ǿƻƴ ннΦнлл ϵ angeboten wer-

den .  

Im Jahr 2020 wurden im Sonderprogramm Kulturelle Teilhabe  zudem sieben 

Anträge mit durchschnittlich  14.856 ϵ und insgesamt 103.990  ϵ gefördert. 

Die Bewilligungsquote lag bei 35%. Von den geförderten Projekten richteten 

sich jeweils drei (je 42,9%) an Kinder -  und Jugendliche bzw. an Erwachsene; 

ein Projekt (14,3%) hatte beide Gruppen  im Fokus.  

Laut der Statistik der Landesverbände 2023 14 ist d ie überwiegende Mehrheit 

der Künstler:innen der Freien Szene in urbanen Räumen tätig , was sich mit 

den Ergebnisse n der  hier durchgeführten Analysen deckt.  Mit Ausnahme der 

Aufführungsförderung ( hier stammten 52,6% der im Betrachtungszeitraum 

Geförderten aus dem ländliche n Raum), kamen die meisten Antragsteller:in-

nen und Geförderten (zu 74% -  100%) aus Verdichtungsräumen . 

 

Rückmeldungen der Künstler:innen  

In der Online -Befragung gaben 94% der Künstler:innen an, dass die Förder-

möglichkeiten durch den La FT BW für ihre finanzielle Situation wichtig seien 

(72% hielten sie für sehr wichtig , 22% für eher wichtig (N=90) ).  

Die überwiegende Mehrheit (86%, N = 94) stimmte (voll und ganz oder eher) 

der Aussage zu , dass d ie Förderprogramme des LaFT BW eine gute Ergän-

zung zu anderen Förderprogrammen sind, die den professionellen Künst-

ler:innen der Freien Szene in Ba den-Württemberg  zur Verfügung stehen.  

 
14 Vgl. Bundesverband Freie Darstellende Künste e. V. (Hrsg.): Statistik der Landesverbände 2023 , 2025, S. 5  
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Weitere Einschätzungen der Förderlinien durch die befragten Künstler:innen sind in Abbildung 3 dargestellt.  

 

Abbildung 3: Einschätzungen der Förderprogramme des LaFT BW im Rahmen der Online -Befragung der Künstler:innen  (N=117) 

Bitte geben Sie jeweils an, inwieweit Sie folgenden Aussagen zustimmen: Die Förderu nƎ ŘǳǊŎƘ ŘŜƴ [ŀC¢ .² Χ  
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Hinsichtlich der Wirkungen der Förderlinien  stimmte n 75% von den 117 Per-

sonen, die die folgenden Fragen beantwortet haben, der Aussage zu , dass 

die Förderung durch den LaFT  BW Baden-Württemberg als Standort für pro-

fessionell arbeitende Künstler:innen der Freien Szene attraktiv  macht . 64% 

waren der Meinung, dass sie die Sichtbarkeit und Relevanz der Freien Szene 

in ihrer  Region/Stadt  erhöhe. 50% stimmten der Aussage zu , dass die Förde-

rung  sie dabei unterstützt habe, ihre Karriere voranzubringen (wobei die Zu-

stimmung unter den im Rahmen der Projektförderung geförde rten Personen 

(N=47) 63% und unter den Personen, die mindestens eine Gastspielförderung 

erhalten hatten (N=57), 56% betrug, siehe Anlage 2 (separate Auswertung)). 

Von den im Rahmen der Projektförderung geförderten Personen gaben 81,4% 

an, dass die Förderun g es ihnen ermöglicht habe, ein Projekt umzusetzen, 

dass ihnen anderenfalls nicht möglich gewesen wäre. Insgesamt betrug die 

Zustimmung hier 61%. 51% stimmten der Aussage zu, dass die Förderung 

ihnen Planungssicherheit geboten habe.  

Wie Abbildung 3 zeigt, konnten zudem folgende weitere Wirkungen nach Ein-

schätzung der Künstler:innen zumindest teilweise erreicht werden: eine bes-

sere Vernetzung, der Aufbau von Expertise, der Zugang zu neuen Räumen, 

die Entwicklung neuer Formate und/oder Ausdrucksformen sowie die Unter-

stützung bei der Etablierung junger Künstler:innen.  

Hinsichtlich der Gestaltung der Förderlinien  stimmten 89% (voll und ganz 

oder eher) der Aussage zu, dass die Förderung durch den LaFT finanziell bes-

ser ausgestattet werden sollte. 73% waren der Meinung, dass sie flexibler/dy-

namischer gestaltet werden sollte.  

In einer offenen Frage danach, was die befragten Künstler:innen an de n För-

derprogrammen verbessern würden, wurden folgende Punkte am häufigsten 

genannt:  

Å In Bezug auf die Förderinhalte  wünschten sich die Befragten einen 

weniger starken Fokus auf innovative Projekte, eine vermehrte 

Förderung neuer/anderer Bereiche und Formate, die Möglichkeit einer 

Rechercheförderung  und transparentere Vergabeverfahren. Es 

wurden auch Verbesserungsvorschläge für einzelne Förderlinien 

gemacht (z.B. erschien die Unterscheidung zwischen 

Projektförderung und Projektförderung Kulturelle Bildung einigen 

Künstler:innen praxisfern , andere bemängelten die Bindung der 

Konzeptionsförderung an jährliche Neuproduktion en). 

Å In Bezug auf die Förderdauer  wünschten sich die Befragten längere 

und flexiblere Projektlaufzeiten (z.B. um Verschiebungen bzw. 

Änderungen im Produktionsprozess Rechnung zu tragen).  

Å In Bezug auf die Fördersummen  wurde eine Erhöhung (insgesamt 

und/oder bei einzelnen Förderlinien, insbesondere der 

Gastspielförderung) gewünscht sowie flexiblere Beträge . 
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Auf die Frage nach Bereichen in den en die Befragten einen Förderbedarf , 

aber kein passendes Förderinstrument sehen, wurden folgende Bereiche am 

häufigsten genannt: Rechercheförderung, Förderung von internationalem / 

interkulturellem Austausch  / transnationale n Zusammenarbeiten , Residenz-

förderung , Nachwuchsförderung / Förderung junger Künstler:innen  sowie 

Förderung der Weiterentwicklung von vorhandenen Projekten .  

 

Einschätzungen und Bewertungen  

Insgesamt lässt sich hinsichtlich der bish erigen  Landesförde rung eine posi-

tive Bilanz  ziehen . Die Zahlen belegen das über die Jahre bestehende, ver-

lässliche finanzielle Engagement des  Landes Baden -Württemberg für die För-

derung der Freien Szene , das zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Viel-

falt und künstlerischen Qualität der kulturellen Landschaft Baden -Württem-

bergs  beiträgt .  

Im Betrachtungszeitraum ist es gelungen , Künstler:innen aller Sparten zu un-

terstützen und positive Wirkungen zu entfalten.   

Die Rückmeldungen der Künstler:innen zeigen, dass die Förderlinien Baden -

Württemberg als Standort für professionell arbeitende Künstler:innen attrak-

tiv machen, die Künstler:innen dabei unterstützen, ihre Karriere voranzubrin-

gen, Planungssicherheit bieten u nd es ihnen ermöglichen Projekte umzuset-

zen und Au ftritte durchzuführen,  die anderenfalls nicht möglich wären. Zu-

dem erhöhen sie nach Einschätzung der Künstler:innen die Sichtbarkeit und 

Relevanz der Freien Szene.  

Positiv her vorzuheben ist, dass die Förderung professionellen Freien Tanz-  

und Theaterschaffende n aller Rechtsformen  zur Verfügung  steht, auch Ein-

zelkünstler :innen und  GbRs, die in anderen Förderverfahren zum Teil  ausge-

schlossen werden.  

Auch während der Corona -Pandemie hat sich das Land als zuverlässiger 

Partner der Freien Szene  erwiesen , die durch die Abstandsregelungen und 

den Ausfall von Auftritts -  und Präsentationsmöglichkeiten besonders beein-

trächtigt war. Neben den speziellen Corona -Hilfsprogramme n ist  hier auch 

die Flexibilität der Regelungen , z.B. im Umgang mit der Förderung von Pro-

jekten, die nicht wie geplant aufgeführt werden konnten , zu erwähnen .  

Die bundesweite Aufstockung der Mittel während der  Pandemie eröffnete 

den Künstler:innen , z.B. im Rahmen der Förderung αNeustart Kultur ά die Mög-

lichkeit, Produktionen im Sinne der Nachhaltigkeit zu überarbeiten und Re-

cherchearbeiten durchzuführen . Laut LaFT BW ist die Wirkung dieser nach-

haltigen Beschäftigung mit den Projekten noch heute spürbar  und zeigt sich 

u.a. in einer positiven Entwicklung der Qualität der Projektanträge .   

Die Online-Befragung der Künstler:innen macht den groß en Bedarf nach sol-

chen produktionsunabhängigen , möglichst offen gestalteten und langfristi-

gen Fördermöglichkeiten  deutlich .  
































